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(2) Besuchen Kinder und Jugendliche 
Kulturveranstaltungen in Begleitung Er
ziehungsberechtigter oder anderer Erwach
sener, ist ihnen der Aufenthalt bis zum 
Ende der Vorstellung, in den anderen im 
Abs. 2 genannten Einrichtungen bis 2 Stun
den über die angeführten Zeiten hinaus 
gestattet.

§11
(1) Die Beschränkungen gemäß § 10 gel

ten nicht:
1. für den Aufenthalt von Kindern und 

Jugendlichen in Gaststätten bei reisever
kehrsbedingten Wartezeiten

2. für Veranstaltungen der Parteien und 
gesellschaftlichen Organisationen, der Na
tionalen Front, der Betriebe, Genossen
schaften und Schulen. Die Veranstalter 
sind für die Einhaltung der Beschränkun
gen des Alkoholausschankes mitverant
wortlich und haben für einen den Bil- 
dungs- und Erziehungszielen des sozialisti
schen Staates entsprechenden Inhalt und 
Ablauf der Veranstaltungen zu sorgen.

(2) Die für die Entgegennahme der An
meldung der Veranstaltung nach Abs. 1 
Ziff. 2 zuständigen Organe können für die 
Teilnahme von Kindern und Jugendlichen 
an solchen Veranstaltungen die Einhaltung 
der Bestimmungen des § 10 anordnen.

(3) Bei den im Abs. 1 Ziff. 2 genannten 
Veranstaltungen und auch solchen, die nicht 
anmeldepflichtig sind, haben die Erzie
hungsberechtigten und die Veranstalter die 
Pflicht, die Bestimmungen des § 10 Abs. 2 
als Maßstab für den Aufenthalt von Kin
dern und Jugendlichen unter 16 Jahren 
zu beachten.

§12
Einsichtnahme ln den Personalausweis 

für Bürger 
der Deutschen Demokratischen Republik

Nachstehende Personen haben im Zu
sammenhang mit der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben gemäß §§ 7, 9 und 10 das Recht, 
zur Feststellung des Alters Einsicht in den 
Personalausweis für Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik zu nehmen:

1. die Leiter und das Verkaufs- und Be
dienungspersonal in Geschäften, Gaststät
ten, Klubhäusern oder ähnlichen Einrich
tungen

2. das Personal, das in Filmtheatern, 
Varietes, Kabaretts oder ähnlichen Ein
richtungen Einlaßdienst versieht.

§13
Kontrolle des Kinder- 
und Jugendschutzes

Die Leiter von Staats- und Wirtschafts
organen, Leiter von Betrieben, Vorstände 
von Genossenschaften, Leiter von Berufs
ausbildungsstätten, Ferienveranstaltungen 
und Heimen, Leiter von Kultureinrichtun
gen, Gaststätten und anderen Objekten der 
Gastronomie, Leiter von Schulen und In
ternaten haben regelmäßig, gemeinsam 
mit den in den einzelnen Bereichen tätigen 
ehrenamtlichen Kräften, besonders Bei
räten, die Einhaltung der Bestimmungen 
dieser Verordnung und die festgelegten 
vorbeugenden Maßnahmen zu kontrollie
ren.

Ordnungsstrafbestimmungen

§14
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig als 

Erwachsener
1. nach § 4 Abs. 1 Schund- und Schmutz

erzeugnisse herstellt, einführt oder ver
breitet
nach § 4 Abs. 2 jugendgefährdende Erzeug
nisse herstellt, kopiert, vervielfältigt oder 
auf andere Weise wiedergibt oder verbrei
tet
nach § 4 Abs. 4 diese nicht abnimmt oder 
vernichtet
nach § 4 Abs. 5 und § 5 diese nicht ab
nimmt oder die
nach § 5 vorgeschriebenen Kontrollen nicht 
durchführt

2. entgegen § 7 Abs. 1 Ziff. 1 an Kin
der oder Jugendliche unter 16 Jahren alko
holische Getränke und Tabakwaren verab
reicht, verkauft oder in sonstiger Weise 
abgibt oder an Kinder Zündmittel ver
kauft

3. entgegen den Beschränkungen des 
§ 7 Abs. 1 Ziff. 2 an Jugendliche im Alter 
von 16 bis 18 Jahren Getränke mit einem 
Alkoholgehalt über 20 % verkauft oder 
ausschenkt oder sie zum übermäßigen Al
koholgenuß verleitet

4. den Bestimmungen der §§ 9 und 10 
zuwiderhandelt,


